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Neues im Kaufrecht zum Ersten 
 
UMFASSENDE ÄNDERUNGEN IM GEWÄHRLEISTUNGSRECHT SCHON AB DEM 1. JANUAR 2022 

 

 
 
Executive Summary  
 
 Die Bundesregierung hat gerade einen Gesetzent-

wurf1 veröffentlicht, der die sog. „Warenkaufrichtli-
nie“2 in nationales Recht umsetzt. Unter anderem 
wird dies zu erheblichen Änderungen im allgemeinen 
Kaufvertragsrecht führen.  
 

 Die Anpassungen in den kaufrechtlichen Vorschriften 
der §§ 433 ff. BGB dienen der Vollharmonisierung des 
Kaufrechts innerhalb der Europäischen Union und sol-
len mehr Rechtssicherheit für Käufer und Verkäufer 
schaffen.  
 

 Im Wesentlichen führen die Änderungen zu einer Stär-
kung der Käuferrechte im Gewährleistungsrecht. Die-
sen können Verkäufer im zulässigen Rahmen aber 
durchaus begegnen.  
 
 

Mit unseren GSK Updates zur Umsetzung der Wa-
renkaufrichtlinie informieren wir Sie über Neuerungen, 
die im Kaufrecht im derzeitigen Gesetzgebungsverfah-
ren diskutiert werden. In Teil 1 beginnen wir mit den ge-
planten Anpassungen im Gewährleistungsrecht. Zu Än-
derungen beim Verkauf von Sachen mit digitalen Ele-
menten und neuen Anforderungen an Garantien beim 
Verbrauchsgüterkauf informieren wir Sie in den kom-
menden Tagen in unseren GSK-Updates. 
 

                                                                 
1 Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit  
digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags, BT-Drs. 
19/27424 vom 09.03.2021. 
2 Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des  
Warenkaufs, zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der 
Richtlinie 2009/22/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG. 

1. Einleitung 
 
Auf die teilweise Harmonisierung des Kaufrechts der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union durch die Ver-
brauchsgüterrichtlinie3 folgt nun die Vollharmonisierung 
durch die 2019 verabschiedete Warenkaufrichtlinie.  
 
Sie soll Lücken in der Harmonisierung schließen und ein 
Funktionieren des digitalen Binnenmarkts sicherstellen. 
Zur Umsetzung der Warenkaufrichtlinie hat der deutsche 
Gesetzgeber nun einen Gesetzentwurf mit umfassenden 
Änderungen auch im allgemeinen Kaufrecht vorgelegt, 
die bereits ab dem 1. Januar 2022 in Kraft treten sollen.4  
 
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick zu den geplan-
ten, grundlegenden Änderungen im allgemeinen kauf-
rechtlichen Gewährleistungsrecht. Wir erläutern, auf wel-
che Umsetzungsmaßnahmen sich Verkäufer bereits jetzt 
einstellen können. Praktische Anpassungen fordern ins-
besondere der neue Sachmangelbegriff (hierzu sogleich 
unter 2.) und Änderungen im Rahmen der Nacherfül-
lungspflicht (zum Aufwendungsersatz unter 3.). Neuerun-
gen betreffen die Zurverfügungstellung der Sache zur 
Nacherfüllung durch den Käufer und die Kostentragungs-
pflicht bei einer (Neu-)Lieferung (hierzu unter 4.). 
 
Unsere GSK-Updates stellen den aktuellen Stand des ein-
gebrachten Gesetzesvorschlags dar. Über etwaige Anpas-
sungen im Gesetzgebungsverfahren informieren wir fort-
laufend in den kommenden Monaten. 
 

3 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs 
und der Garantien für Verbrauchsgüter. 
4 Art. 3 Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Verkaufs von Sachen 
mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags, BT-Drs. 
19/27424 vom 09.03.2021. 
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2. Erweiterter Sachmangelbegriff 
 
Die Neuformulierung des Sachmangelbegriffs wird eine 
der wesentlichen Änderungen innerhalb des allgemeinen 
Mängelgewährleistungsrechts bei Kaufverträgen darstel-
len. Bislang liegt ein Sachmangel vor, wenn die Ist-Be-
schaffenheit der Sache von der vereinbarten Beschaffen-
heit abweicht (§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB). Nur, wenn eine 
solche Vereinbarung nicht besteht, kommt es auf andere 
Kriterien an (§ 434 Abs. 1 Satz 2 BGB).  
 
In Zukunft soll ein Sachmangel schon dann bestehen, 
wenn die Sache den subjektiven und objektiven Anforde-
rungen sowie ggfs. den Montageanforderungen nicht ent-
spricht. Der Verkäufer kann sich demnach grundsätzlich 
nicht mehr länger allein auf das zwischen den Vertrags-
parteien Vereinbarte stützen. Unabhängig davon muss er 
in Zukunft grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass die ver-
kaufte Sache weiteren Anforderungen entspricht.  
 
Nach den subjektiven Anforderungen muss die Sache 
nicht nur die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen.  
 
Erstens muss sie sich künftig auch für die nach dem Ver-
trag vorausgesetzte Verwendung eignen (§ 434 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 BGB-E). Deshalb ist es zur Reduzierung von 
Mängeln empfehlenswert, die nach dem Vertrag voraus-
gesetzte Verwendung im Kaufvertrag oder in Produktbe-
schreibungen zu konkretisieren. Um gegenteiligen Äuße-
rungen von Käufern vorzubeugen, müssen Verkäufer vor 
Vertragsschluss klarstellen, dass die Sache sich für be-
stimmte Benutzungen nicht eignet. 
 
Zweitens muss die Sache auch mit dem vereinbarten Zu-
behör und den vereinbarten Anleitungen (einschließlich 
Montage- und Installationsanleitungen) übergeben wer-
den (§ 434 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB-E). Anders als bisher 
führt nicht erst die Fehlerhaftigkeit der Montageanleitung 
zu einem Mangel, sondern bereits deren Fehlen. 

                                                                 
5 § 476 Abs. 1 Satz 2 BGB-E. 

Verkäufer müssen daher in Zukunft sicherstellen, dass die 
vereinbarten Anleitungen und das Zubehör mitgeliefert 
werden. Um keine Zweifel an der Vollständigkeit aufkom-
men zu lassen, können die mitzuliefernden Zubehörteile 
und Anleitungen vor Vertragsschluss abschließend aufge-
listet werden.  
 
Daneben gelten (zusätzlich) objektive Anforderungen:  
(i) die Sache muss sich für die gewöhnliche Verwendung 
eignen und (ii) eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Sa-
chen derselben Art üblich ist und vom Käufer erwartet 
werden kann. Dabei wird die Erwartungshaltung von Kun-
den auch von Werbeaussagen und anderen Angaben, z.B. 
auf Warenetiketten des Verkäufers aber auch des Liefe-
ranten und Herstellers geprägt (§ 434 Abs. 3 Nr. 2 lit. b 
BGB-E). Erfüllt die Sache derartige Angaben nicht, führt 
dies regelmäßig zur Haftung des Verkäufers. Zudem muss 
(iii) die Beschaffenheit der Kaufsache einer vorher zur 
Verfügung gestellten Probe oder eines Musters entspre-
chen und (iv) mit Zubehör, einer Verpackung und Anlei-
tungen übergeben werden, die erwartet werden können 
(§ 434 Abs. 3 BGB-E). Diese Vorschriften sind abdingbar. 
Wollen Verkäufer insoweit Gewährleistungsansprüche 
wegen Nichterfüllung der objektiven Anforderungen ver-
meiden, empfiehlt es sich, deren Anwendbarkeit auszu-
schließen und ausdrücklich abweichende Vereinbarungen 
zu diesen Punkten zu treffen. Bei Verbrauchsgüterkauf-
verträgen ist die Abdingbarkeit allerdings nur unter er-
höhten Anforderungen möglich.5 
 
Wer künftig hingegen auch die objektiven Anforderungen 
an eine Sache einhalten will, wird nicht umhinkommen, 
regelmäßig zu prüfen, ob die Beschaffenheit seiner Pro-
dukte (noch) der üblichen Beschaffenheit bei Sachen der-
selben Art entspricht. Wenn Änderungen an den Produk-
ten nicht vorgenommen werden können oder sollen sind 
Verträge anzupassen (§ 434 Abs. 3 BGB-E).  
 
Der Mangelbegriff im Hinblick auf Montageanforderun-
gen entspricht im Übrigen dem bisherigen Recht.   
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3. Aufwendungsersatz beim Einbau gekaufter Sachen 
 
Die Harmonisierung des Kaufrechts zieht auch Anpassun-
gen der Regelungen über die Nacherfüllung nach sich.  
 
Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer Ein- und Aus-
baukosten bislang nur ersetzt verlangen, wenn ihm der 
Mangel der Sache zum Zeitpunkt des Einbaus (also nach 
dem Vertragsschluss) nicht bekannt ist (§ 439 Abs. 3 Sätze 
1, 2 i.V.m. § 442 Abs. 1 Satz 1 BGB). Bleibt der Mangel 
während des Einbaus grob fahrlässig unerkannt, steht 
dem Käufer aktuell ein Aufwendungsersatzanspruch nur 
zu, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwie-
gen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
übernommen hatte.  
 
Nach Umsetzung der Warenkaufrichtlinie soll dem Käufer 
ein Aufwendungsersatz künftig immer dann zustehen, 
wenn die Sache eingebaut wurde, „bevor der Mangel of-
fenbar wurde“.6 Der Aufwendungsersatz soll allerdings 
nicht mehr ausgeschlossen sein, wenn der Mangel dem 
Käufer grob fahrlässig unbekannt geblieben ist. Die Best-
immungen zur Kenntnis des Käufers bei Mängeln nach 
dem derzeitigen § 442 BGB werden insgesamt im Rahmen 
des § 439 Abs. 3 BGB-E nicht mehr anwendbar sein.  
 
Für Verbrauchsgüterkäufe soll die Anwendung von 
§ 442 BGB ohnehin ganz ausgeschlossen werden (§ 475 
Abs. 3 Satz 2 BGB-E).  
 
4. Zurverfügungstellung der Sache zur Nacherfüllung 

und Kosten bei (Neu-)Lieferung 
 
Zugunsten des Verkäufers soll der Käufer künftig nicht nur 
die Obliegenheit haben, sondern ausdrücklich dazu ver-
pflichtet sein, dem Verkäufer die (mangelhafte) Sache bei 
einem Nacherfüllungsverlangen zuvor zur Inaugenschein-
nahme zur Verfügung zu stellen (§ 439 Abs. 5 BGB). Der 
Verkäufer wird damit in die Lage versetzt, die angebliche 
Mangelhaftigkeit der Sache zu prüfen und die Mangelbe-
seitigung (soweit gewünscht) vorzunehmen. 
 

                                                                 
6 § 439 Abs. 3 Satz 1 BGB-E; vgl. Art. 14 Abs. 3 Warenkaufrichtlinie. 

Verkäufer können auf diese Verpflichtung zukünftig aus-
drücklich hinweisen und so ggf. unberechtigten Gewähr-
leistungsansprüchen von vornherein vorbeugen.  
 
Entscheidet sich der Käufer im Rahmen der Nacherfüllung 
allerdings für die Lieferung einer mangelfreien Sache, 
muss der Verkäufer nach dem Gesetzentwurf die mangel-
hafte Sache ausdrücklich auf eigene Kosten zurückneh-
men.  
 
5. Ausblick 
 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit der jetzige Gesetzent-
wurf bis zur erforderlichen Umsetzung der Warenkauf-
richtlinie zum 21. Juli 2021 noch Änderungen erfahren 
wird. Da er bereits jetzt die erforderlichen Umsetzungen 
der Warenkaufrichtlinie abdeckt, ist jedenfalls nicht mit 
grundlegenden Anpassungen im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens zu rechnen.  
 
Verkäufer können daher schon jetzt notwendige Anpas-
sungen ihrer Verträge vorbereiten und Vertriebsabläufe 
identifizieren, um diese dann rechtzeitig zum Inkrafttre-
ten der neuen gesetzlichen Regelungen nach Jahresende 
ändern zu können.  
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